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 Veröffentlicht am 20.01.2021

Norm

ABGB §231

Rechtssatz

Bewohnt das Kind eine ihm von einem Dritten nanzierte Wohnung und tat dies der Dritte, um dem Kind etwas

zusätzlich zuzuwenden, so ist die Wohnversorgung des Kindes bei der Unterhaltsbemessung unberücksichtigt zu

lassen.
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